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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Im Kampf gegen das organisierte Verbrechen, insbesondere gegen den internationalen
Drogenhandel, hatte der Bundesrat bei der Verabschiedung des Geldwäschereiartikels
zusätzliche Massnahmen angekündigt. Im März gab er den Vorentwurf für eine weitere
Teilrevision des Strafgesetzbuchs in die Vernehmlassung. Dieser sieht als wichtigste
Änderungen vor, dass nicht nur Einzelpersonen, sondern auch Unternehmen bestraft
werden können, und dass der Begriff der kriminellen Organisation eingeführt wird.
Strafbar werden soll zudem nicht nur die Beteiligung an einer Organisation, welche
Verbrechen begeht, sondern ebenfalls deren Unterstützung. Der Bundesrat hofft, auf
diese Weise auch die Drahtzieher der internationalen Drogenmafia, welche ihre
Aktivitäten in der Regel hinter legalen Scheingeschäften verstecken, zur Rechenschaft
ziehen zu können. Das Projekt will zudem den Einzug von deliktisch erworbenem
Vermögen erleichtern. Schliesslich sollen die Mitarbeiter von Banken und
Finanzinstituten bereits dann vom Berufsgeheimnis entbunden werden, wenn sie den
Verdacht haben, dass ein Vermögen aus einem Verbrechen stammen könnte. 1
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1) Presse vom 16.3.91; TA, 8.4.91
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